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Anwesende: 

SPD-Fraktion 
Fischer, Wilhelm  
Gürkan, Benjamin  
Hofmann, Heike  
Ludwig, Alexander  

CDU-Fraktion 
Köhler, Lutz  
Pohl, Edgar  

ALW-Fraktion 
Geertz, Matthias  
Petri, Heinz-Ludwig  

FWW-Fraktion 
Störmer, Gerd  

Magistrat 
Bormet, Helmut  
Höll, Herbert  
Mager, Philipp  
Möller, Ralf  
Reitz-Gottschall, Angelika  
Rohrbach, Peter  

Röhrig, Reinhold  
Spätling-Slomka, Dorothea  
Thalheimer, Werner  
Zeller, Gerhard  

Ausländerbeirat 
Didonna Schnellbächer, Maria  

Seniorenbeirat 
Fischer, Willi  

Behindertenbeauftragter 
Baron, Norbert  

Schriftführer 
Lachnit, Wolfgang  

Verwaltung 
Stark, Rüdiger  
Wigand, Klaus  

Presse 
Darmstädter Echo  
 

 
 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Wilhelm Fischer, eröffnet die 
Sitzung und stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht und ordnungsgemäß ergangen sind 
(§§ 56 und 58 HGO), die Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurde (§ 58 HGO) und der 
Ausschuss beschlussfähig ist. 
 
 
Zur Tagesordnung 
Der Vorsitzende informiert die Anwesenden darüber, dass zu Tagesordnungspunkt 2, 
Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages mit dem DRK, Ortsverein Weiterstadt für das Objekt 
Otto-Wels Straße 1 noch Klärungsbedarf besteht. Er bittet darum, die Angelegenheit im 
Ausschuss zu belassen, den Tagesordnungspunkt aber in der heutigen Sitzung von der 
Tagesordnung zu nehmen. 
 
 
Dem Vorschlag wird einvernehmlich, ohne Abstimmung zugestimmt. 
 
Die seitherigen Tagesordnungspunkte 3 und 4 werden nun Tagesordnungspunkte 2 und 3. 
 
Folgende Tagesordnung wird festgestellt: 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 06.10.2011 

 

 2. 
Dritte Änderungssatzung der Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke 
Weiterstadt 

IX/0156/2 

 3. 
Erlass einer Hebesatzung für die Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 
2012 

IX/0179/1 
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Tagesordnungspunkt 1 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
06.10.2011 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt als 
festgestellt. 

 
Tagesordnungspunkt 2 
Dritte Änderungssatzung der Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Weiterstadt 
Drucksache: IX/0156/2 
 
Fragen der Anwesenden werden durch Bürgermeister Rohrbach beantwortet.  
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende 
Beschlussfassung: 
 
§ 1 der Eigenbetriebssatzung (Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
(1) Die Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung im Sinne des § 121 Abs. 2 HGO und die 

Stromerzeugung nach den Regelungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) sind zu 
einem Eigenbetrieb verbunden und werden entsprechend den Vorschriften des 
Eigenbetriebsgesetzes und dieser Satzung geführt. 

 
(2) Zweck des Eigenbetriebes ist 

a) die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet  

b) die Erzeugung von Strom durch erneuerbare Energien 

 
Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende 
Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. 
 

(3) Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimmen (2 CDU, 2 ALW, 4 SPD) 
1 Enthaltung (1 FWW) 
 

 
Tagesordnungspunkt 3 
Erlass einer Hebesatzung für die Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2012 
Drucksache: IX/0179/1 
 
Fragen der Anwesenden werden durch Bürgermeister Rohrbach beantwortet.  
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende 
Beschlussfassung: 
 
Der Steuersatzung über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grundsteuer B wird 
beschlossen. 
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Abstimmungsergebnis: 
6 Ja-Stimmen (2 ALW, 4 SPD) 
3 Nein-Stimmen (2 CDU, 1 FWW) 
 
 
Nachrichtlich: Die Hebesatzung für die Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2012 kann erst nach 
Rechtskraft des Doppelhaushaltes 2011/2012 voraussichtlich in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2011 beschlossen werden. 
 
 
 
 
 
Wilhelm Fischer Wolfgang Lachnit 
Vorsitzender Schriftführer 
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